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@ Veroffentlicht am 02.12.1992

Rechtssatz

Fahrt ein Kriminalbeamter mit dem Dienstfahrzeug mit Deckkennzeichen auf der Autobahn mit 144 km/h weil er die
Dienstanweisung hatte, bei der Staatsanwaltschaft einen Beschlagnahmebefehl bis zu einem bestimmten Zeitpunkt
abzuholen, so kann er sich nicht auf Notstand im Sinne von 8 6 VStG berufen. Dies deshalb, weil als Merkmal des
Notstandes eine unmittelbar drohende Gefahr fir das Leben, die Freiheit oder das Vermogen zu gelten hat.
Geschéftliche oder berufliche Eile stellt keineswegs einen zwingenden Grund oder gar einen Notstand dar, Vorschriften
der StVO zu Ubertreten. Dringliche, unaufschiebbare berufliche Termine sind daher nicht geeignet, den
SchuldausschlieBungsgrund des Notstandes zu erfullen. Auch stellt der Auftrag oder der Befehl eines Vorgesetzten
allein fur den Tater einer nach den Verwaltungsvorschriften strafbaren Handlung, die dieser als solche zu erkennen

vermag, keinen SchuldausschlieBungsgrund des 8 6 VStG dar.

Quelle: Unabhangige Verwaltungssenate UVS, http://www.wien.gv.at/uvs/index.html

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/6
https://www.jusline.at/gesetz/vstg/paragraf/6
http://www.wien.gv.at/uvs/index.html
file:///

	RS UVS Kärnten 1992/12/02 KUVS-1227/3/92
	JUSLINE Entscheidung


